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Sfteil »en Sourtan« ehemaliger Strmee marfdjirte »on
©tra«burg am linfen Ufer te« Stftein über Safel naeft

ter ©eftweij. — Slu« tem Snnern granfreid)« trafen
in ter jmeiten Hälfte te« Slpril Serftärfungen ein,
nämlid):

ilhii?t\*MM**m'
5 ßut'rafft'er*, 3 Dragoner*", 3 ßbaffeur», 2 Hufaren*
Stegimenter.

Sluffertem waren »on ben fteloetifcften Sruppen jegt
etwa 12,000 Wonn bereit, in« geft ju jieben. Die
ganje Slrmee Woffe'na« wurte neu eingetfteilt unt auf*
geftefft, wai turcft tte Untbätigfeit ter öftreieftifeften
Slrmee möglieft rourte. — ©eneral Waffena, um tie
3ufammenjieftung feiner Kräfte in ter ©eftweij ju ma«*

quiren, lie« oon Sllt * SrefSad) unt ©tra«burg au«

ftäufige ©treifereien in ten ©cftwarjmalt maeften. Diefe
Demonftratt'onen täufeftten jwar ten Srjfterjog nieftt;
aber ter Hoffrt'egSratb beforgte, taß ter Srjberjog wäbrent
feine« Sinrüden« in tie ©d)meij turd) eine franjöfifcbe
Dtoerfion in ten ©ebwarjwaft flanfirt merten fönnte.
Durcft tiefe Seforgniffe wurte tenn tt'e 3"oafion te«
Srjfterjog« nod) metter »erjögert, unt ©eneraf Wafffina
in ten ©tant gefegt, feine Slrmee in ter ©eftweij mt*
litärifd) aufjufteffen.

(Sorffe&ung folgt.)

SSericfyt über baö SÄefuftat ber SSerfammlung fdtwev
jerifcfyer GaoalTerie* Offijiere in ^reujffraf an

tk l)of)e eibg.en6fjifd)e ÜÄilitdraufftcfjtö * S3t<

Ijorbe.
(Sa)(u«.)

Sorfcftfäge ter Serfammlung.
1) Sermeftrung ter Steiterei im eitgenöffifcften Sun*

te«*ßontingente bi« menigften« auf ta« Doppelte te«
jegigen Seftante«.

Stbtbeifung terfefben in jwei Stegimenter jete« ju
»ier S«catron« »on 180 Wann ©tärfe; für jete« Sie»

giment ein ©tob.
Wotioe. SBie notftwentig eine folefte Sermeftrung fei,

ftaben wir fd)on früfter angeteutet. (Wit ter bisherigen 3aftt
würte wie gefagt nieftt einmat ein anftaltenter, ein*

faefter Sorpoftentienft »erfeften werten fönnen, tenn
turcft tie afftägtt'cftften, affergewöftnd'cftften Unfälle müßte
taS ßorpS, fo wie eS ift, jum größern Sfteif gar baft
tienftunfäbig oter außer Dt'enft gefegt fenn.) SBir nehmen
tabei noeft an, taß eine beffere Snftruftt'on unt jwetf*
mäßigere Serwentung tt'e Wenge getrüctter, »ermaftr*
foSter uferte um »iefeS »ermintern würte; tenn
wäre ter Slbgang im Serftäftniß wie in ten Sägern
»om Sabr 1820 bis 1830, unt in ten 3ügen nad)

Safel unt ©ebmnj, fo »ürte ta« Dreifache ter bisherigen
3ah( nicht genügen, eine Seftauptung, worüber ta« Krieg«*
fommtffariat tie affererbaudeftften Sfuffcftfüffe geben fönnte.

©erne ftatten wir minteften« 2000 Wann »orge»
fcftlagen unt meftrere Wet'nungen erftoben ficft anfänglict)
Dafür; aber um jeten Stoff te« SBiterfprucft« im Sor*
au« fchon mögfieftft ju befeittgtn, fint wir bei tem
nothtürftigften ((nappeften) Winimum flehen geblieben,
ermägent, taß tatureft tt'e öfonomt'fcften Wittel ter be»

treffenten Kantone um fo weniger angeftrengt werten
müßten, ta befonntfieft in ter Webrjahf terfefben tie
»orgefcftlagene Sermeftrung feften ganj au«gerüftet effec*
tio beftebt, oter oorbanten ift.

S« läßt fid) aud) anführen, taß tt'e au« ten neu*
organifirten Stegimentern au«tretente Wannfcftaft im
Siotftfaff eine Steferoe an tie Hant gäbe, tt'e immerhin
noch weit tüchtiger wäre, af« unfer ganje« jegige« erfte«
ßentt'ngent.

Die erftöftte ©tärfe ter E«catron »en 128 auf 180
uferte reefttfertigen wir turcft naeftfteftente ©rünte:

Der in geige onftaftenten Dienfte« ftet« eintretente
Sfbgang würte tte E«catren« nt'cftt (ogleicft auf fo winjig
((eine ßorp« retuct'ren, mit Denen Dann nicht« mehr getriftet
unD »on Denen auch nieftt« geforDert werDen fann.

Kommanto unt Stecftnungömefen fint bei Der ftärfeen,
wie bei ter fcftmätftern 3flftl gleicft leieftt ju füftren,
bieten aber bei erftem ©tant nieftt unbeträchtliche Er*
fparniffe tar.

2) ßentralifatien te« Unterricht« überhaupt, ©o taß
alle unt jete Unfoften te« Unterricht« unt ter Sruppen*
Übungen au« einer ßentralfaffe beftritten, unt tt'e Kantone
»ermöge an tiefribe ju (eiftenter ©eft*ßontingente aller
weitem tt'eSfoflfigen Sluägaben ein für alle Wal ent*
hoben wären.

Wotioe. Sei ter am ©ebluffe fofgenten Slbtftei»

fung »Sted)nung«»erftättniffe« ftoffen wir unfere Ueber»

jeugung beizubringen, taß mit mäßigen Koften tt'e Slu«*

füftrung tiefe« Sorfcfttog« 2 leieftt mögd'cft ift, tabei
aber weit mehr ali bt'«fter gefet'ftet werten türfte. ©e»

miß fann jetenfafl« in Sejiebung auf Unterricftt, Sfn*

gewöhnung, Hanthabung »on guter Di«ciplin, Serbrei*
tung oon gutem ©eifte unt »ernünftigen Segriffen über

gemeinfame (Pf(icftten unt Steeftte, eftrenoofler »aterläntifefter
©efinnungen — mt'cfttige« für Dfft'jiere unb ©oltaten
gewonnen werten. Stnfteffung »on tücfttigen 3"ftruftoren
geftört natürtieft jur ©aefte.

3) Unterricftt ter Siefruten in einer einjigen Sfb*

tftet'Iung auf »ier SBocften; Warfcfttage unt jwei Sage
für Squipirung unt <Pfertefcftägung ungereeftnet. Da«
ßommanto tureftmeg teutfeft.

Wotioe. Die Dauer te« Siefrutenunterricftt« »on
28 Sagen mag Sftnen aflerting« unjulänglicft erfefteinen
unt ift waftrtt'd) nur ein türftt'ge« Winimum; jetoeft ftaben
un« »or ter Hant Stüdficbten peeuniärer S(rt unt mög»

(icftfte ©eftonung oon bürgerlichen Serftältniffen bewogen,
hier fteben ju bleiben.

Smmerhin wirt mit täglicfter feeft« unt fiebenfiüntiger
Arbeit fo oiel getriftet werten, af« bei fiebenten Sruppen

I in ter toppeften Reit, »o für ten gfeieften 3wecf nur
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Theil von Jourdans ehemaliger Armee marschirte von
Strasburg am linken Ufer des Rhein über Bafel nach
der Schweiz. — Aus dem Innern Frankreichs trafen
in der zweiten Hälfte des April Verstärkungen ein,
nämlich:

^6 âtëî^bbrigaden^
6 Cuirassier-, 3 Dragoner-, 3 Chasseur-, 2 Husaren-
Regimenter.

Ausserdem waren von den helvetischen Truppen jetzt
etwa 12,000 Mann bereit, inS Feld zu ziehen. Die
ganze Armee Massenas wurde neu eingetheilt und
aufgestellt, was durch die Unthätigkeit der östreichischen

Armee möglich wurde. — General Massen«, um die

Zusammenziehung seiner Kräfte in der Schmeiz zu mas-

quiren, lies vvn Alt-Breisach und Strasburg aus

häufige Streifereien in den Schwarzwald machen. Diese
Demonstrationen täuschten zwar den Erzherzog nicht;
aber der Hofkriegsrath besorgte, daß der Erzherzog während
seines Einrückens in die Schweiz durch eine französische

Diversion in den Schwarzwald flankirt werden könnte.

Durch diese Besorgnisse wurde denn die Invasion des

Erzherzogs noch weiter verzögert, und General Massöna
in den Stand gesetzt, seine Armee in der Schweiz
militärisch aufzustellen.

(Zortsehung folgt.)

Bericht über das Resultat der Versammlung schwei¬

zerischer Cavallerie-Offiziere in Kreuzstraß an
die hohe eidgenössische Militäraufsichts -

Behörde.

(Schlug.)
Vorschläge der Versammlung.

1) Vermehrung der Reiterei im eidgenössischen
Bundes-Contingente bis wenigstens auf das Doppelte des

jetzigen Bestandes.
Abtheilung derselben in zwei Regimenter jedes zu

vier Escadrons von 180 Mann Stärke; für jedes
Regiment ein Stab.

Motive. Wie nothwendig eine solche Vermehrung sei,

haben wir schon früher angedeutet. (Mit der bisherigen Zahl
würde wie gesagt nicht einmal ein anhaltender,
einfacher Vorpostendienst versehen werden können, denn

durch die alltäglichsten, allergemöhnlichsten Unfälle müßte
das Corps, so wie es ist, zum größern Theil gar bald

dienstunfähig oder außer Dienst gesetzt seyn.) Wir nehmen
dabei noch an, daß eine bessere Instruktion und zweck«

mäßigere Verwendung die Menge gedrückter, verwahrloster

Pferde um vieles vermindern würde; denn
wäre der Abgang im Verhältniß wie in den Lagern
vom Jahr 1820 bis 1830, und in den Zügen nach

Basel und Schmyz, so würde das dreifache der bisherigen
ZÄHl nicht genügen, eine Behauptung, worüber das
Kriegskommissariat die allererbaulichsten Aufschlüsse geben könnte.

Gerne hätten wir mindesten« 2000 Mann
vorgeschlagen und mehrere Meinungen erhoben sich anfänglich
dafür; aber um jeden Stoff des Widerspruchs im Voraus

schon möglichst zu beseitigen, sind wir bei dem

nothdûrftlgsten (knappesten) Minimum stehen geblieben,
erwägend, daß dadurch die ökonomischen Mittel der
betreffenden Kantone um so weniger angestrengt werden
müßten, da bekanntlich in der Mehrzahl derselben die
vorgeschlagene Vermehrung schon ganz ausgerüstet effektiv

besteht, oder vorhanden ist.
Es läßt sich auch anführen, daß die aus den neu-

organisirten Regimentern austretende Mannschaft im
Nothfall eine Reserve an die Hand gäbe, die immerhin
noch weit tüchtiger wäre, als unser ganzes jetziges erstes
Contingent.

Die erhöhte Stärke der Escadron von 123 auf 180
Pferde rechtfertigen wir durch nachstehende Gründe:

Oer in Folge anhaltenden Dienstes stets eintretende
Abgang würde die Escadrons nicht sogleich auf so winzig
kleine Corps reduciren, mit denen dann nichts mehr geleistet
und von denen auch nichts gefordert werden kann.

Kommando und Rechnungswesen sind bei der stZrkeen,
wie bei der schwächer« Zahl gleich leicht zu führen,
bieten aber bei erstem Stand nicht unbeträchtliche
Ersparnisse dar.

2) Centralisation des Unterrichts überhaupt. So daß
alle und jede Unkosten des Unterrichts und der Truppenübungen

aus einer Centralkasse bestritten, und die Kantone
vermöge an dieselbe zu leistender Geld-Contingente aller
wettern diesfallsigen Ausgaben ein für alle Mal
enthoben wären.

Motive. Bei der am Schlüsse folgenden Abtheilung

"Rechnungsverhältnisse« hoffen wir unsere

Ueberzeugung beizubringen, daß mit mäßigen Kosten die
Ausführung diefes Vorschlags 2 leicht möglich ist, dabei
aber weit mehr als bisher geleistet werden dürfte. Gewiß

kann jedenfalls in Beziehung auf Unterricht,
Angewöhnung, Handhabung von guter Disciplin, Verbreitung

von gutem Geiste und vernünftigen Begriffen über

gemeinsame Pflichten und Rechte, ehrenvoller vaterländischer
Gesinnungen — wichtiges für Offiziere und Soldaten
gewonnen werden. Anstellung von tüchtigen Jnstruktoren
gehört natürlich zur Sache.

3) Unterricht der Rekruten in einer einzigen
Abtheilung auf vier Wochen; Marschtage und zwei Tage
für Equipirung und Pferdeschätzung ungerechnet. DaS
Commando durchweg deutsch.

Motive. Die Dauer des Rekrutenunterrichts von
28 Tagen mag Ihnen allerdings unzulänglich erscheinen
und ist wahrlich nur ein dürftiges Minimum; jedoch haben
uns vor der Hand Rücksichten pecuniärer Art und
möglichste Schonung von bürgerlichen Verhältnissen bewogen,
hier stehen zu bleiben.

Immerhin wird mit täglicher sechs und siebenstündiger
Arbeit so viel geleistet werden, als bei stehenden Truppen
in der doppelten Zeit, wo für den gleichen Zweck nur
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jwei bii »ier ©tunten »erwentet werten, unt woftl torf
man annehmen, taß ter Eifer unt tie Snteöigenj junger
Wilijmänner »iele« erfegen unt erjielen, wa« in regu*
lärem, gejwungenem Dienft nur mit ter Sänge ter 3eit
erftaften wirt; unfere beffern ßontingente fprecften bie«

für. Der jäftrtiefte »orgefcfttogene 3ufammenjug ter
Sruppen, wefcftcr ftet« auf« Ente ter Stefruteninftruf*
tion faffen müßte, würte tiefe übrigen« aueft auf fecftS

SBocften fteigem, unt affo eine wichtige, jiemlicf) ge*
nügente Siacftftülfe gewähren. Einführung te« teutfeften
ßommanto« ift jwedmäßig unt erteiefttert ten Dienft.
Die Siepräfentanten ter SBaattlänter ßaoafferie witer*
fprecften iftr nieftt. Die teuffcft*fommantirten Seffiner,
Unterwattifer, greiburger jieften fid) gut au« ter ©aefte,
unt tt'e Stegimenter in fremten Dienften (eiften ten
Semei«, taß tie Seute affer franjöfifcften ßantone ficft

aud) (et'cftt an teutfefte« ßommanto gewöhnen.
4) Sährd'cfter 3ufammenjug jete« Stegiment« für

fid) ju einer Uebung »on l4 Sagen. Warfdjtage unt
einen Sag nad) ter Slntunft jur Steoifion ter fpfertfeftägung
ungerechnet. 3ufammenjug heiter Stegimenter ade oter
Sahre ju einer ähnlichen Uebung. gür ba« Erftemal,
fogfeteft naeft Sinfüftrung ter neuen Organifation, 3u*
fammenjug oder Offijiere, Unteroffijiere unt einer gewiffen
Slnjaftl ©oltaten (ßatre«) ju. einer 3nftruftion »on
brei SBocften, tie Warfefttage unt einen Sag naeft ter
Slnfunft ungerechnet.

3u ten ßatre« foff fein Wann gejogen werten
türfen, ter nicht in feinem Kanton menigften« einen
Stefrutenunterrid)t genoffen hat.

Wotioe. Sind) hier wirt tt'e Wäßigung unfrer
Sfnträge anerfannt werten. Da« in Sejug auf tt'e

Sßünfcbbarfeit eine« »creinten Siefrutenunterricbt« Sfn*

gebrachte läßt fid) ebenfaff« auf ten 3ufammenjug ter
Stegimenter ju afljäftrtgen Uebungen anwenten.

Stußertem wirt nur in ter Hantbabung unt Settung
eine« etwa« beteutenten ßorp« ter höhere Offijier
unt in Witwirfung bei äftnficften Uebungen ter Offijier
unt ©ottot im allgemeinen tt'e erfortcrlidje Shätigfeit ficft

aneignen unt anfeftaulicfte Segriffe über ta« SBefen

ber Steiterei auffoffen.
Der 3ufammenjug beiter Stegimenter äffe »ier Saftr

würte tie fegten Sortfteife noeft in einem ftöftern ©rat
gewäftren. SBir glauben, taß tt'e Erlernung ter Kunft:
für ta« Unterbringen, tt'e ©ubfiftenj unt richtige Sei*

tung eine« folcften Sieitercorp« ju forgen, feine u n w i eft*

tige ©aefte fei, unt e« tem Sante beffer fromme,
folefte« gefeftebe bi« ouf einen gewiffen ©rat im grieten,
af« wenn un« ein Siotftfaff hierin ganj unerwartet über*

fiele, worau« tann böebft wabrfcftet'nltcft große Serwir*
rung unt feftwere, entmutftigente Opfer erfofgen türf*
ten. Einberufung »on ßatre« für ta« Erftemal naeft

Sinfüftrung ter neuen Organifation, wirt te«ftalb »or*
gefd)(agen, tamit bei ten febon beftehenten ober febr
»erfcftietenartt'g t'nftruirten ßontingenten einmal ein ©runt
ju gleichartiger Snftruftion gelegt werte. I

Sticht umfonft mürbe tie Setingung aufgenommen,
taß fein ganj uninftrut'rter Wann unter tiefen ßatre«
fenn türfte, ta fonft wirf lieft jn beforgen ftänte, e«

möcftte hie unt ta tie ©elegenftet't benugt werten woflen,
um nagelneue Stefruten ein biScften in tie ©cftule ju
feftiden.

5) Squipirung, Wontt'rung unt Sewoffnung foff fo*
gleicft naeft Sinfüftrung ter neuen Organifation in ooff--

fommener ©feieftförmigfeit turcft ein eitgenöffifefte« Depot
an Offijiere unt ©oltaten geliefert merten. Sei ten
Slnfcftaffungen foff 3ulaffung unb Senugung öffentlicfter
ßoncurrenj ©tatt finben. Die Sfnnaftme ter Squipirung
au« tiefem Depot ift aueft für tie Offijiere »erbintlicft.
Stüdwirfung auf fefton equt'pirte Wannfcftaft fintet feine
Statt.

Wotioe. Die Sieferungen werten beffer fe»n unt
beteutent wohffeifer ju fiehen fommen; auch ten Offi*
jieren wirt iftre Slu«rüftung wefentltcft erteiefttert, ta*
turd) tie Sfnnaftme fofefter ©teffen weniger erfeftmert.

Stur bei gtet'cfter Squipirung unt 3lu«rüftung fann
gteicftförmt'ger Unterricftt ertfteilt merten.

SBir fcftlagen »or ter Hant nieftt tiefe oter jene
Uniform oter Squipirung, fontern nur ©leicftförmigfeit
oor, tamt't jene fäcfterfieften Wufterforten »on Uniformen,
worin unfere »iertri«, halben unt ganjen ßompagnien
iu ter ©eftweij fteden, einmal »erfcftwt'nten.

6) 3eter eitgenöffifefte ßaoaflerift behält fein ^fert,
Unfälle ausgenommen, für tte ganje Dienftjeit. Rum
Serfauf betarf er tie Einwilligung feine« ßbef«, unt
erftäft er fte, fo ift er gehalten, fein neue« opfert auf
eigene Koften unter »on iftm ju bejaftfenter Sfufficftt unt
Slnfeitung tienftbratteftbar jujureiten.

Wotioe. Obbenannte Seftt'mmnngen fint fefton

feit 1821 gefegd'cft im ßanton ©t. ©allen eingeführt;
im Kanton Sern beftebt teSgfeicften fefton feit Saferen
tie Stnortnung, toß ter Steifer fein opfert mäftrent
menigften« »ier 3aftren bebatten muffe. Sfn beiten Or*
ten befant man ficft woftl tobet, unt tie erfreuücftften
gofgen ergaben ficft tarau« für tt'e ßontingente tiefer
ßantone.

3n 3ürid), ta« fonft in Sejieftung auf Unterricftt
ficft fo Ioben«werfb erjeigte, entbehrt man eine fofebe

jmedmäßige Serortnung unt mit gerechtem Sertruße
mußten tortige Offijiere neben ganj guten uferten
auch ganj fd)(ed)te, untaugd'efte annehmen. 3n ten
meiften antern Kantonen fehlt gleicftfatt« eine fo wefent*
ft'che Serfügung. Diefem Wangel haben mir »t'eflet'cbt

eine ter Hauptqucffen untaugfiefter, feftlecftter ßa»affcriften
jujufcftret'ben, nämlid) ten Umftant, taß Seute tte fein
eigne« $fert befigen, tennoeft in tie ßaoafferie auf*

genommen werten.
Erfahrung bewei«t inteffen, taß e« bei weitem nicht

fo feftwer fällt, al« e« ten Stnfcftein bat, tem Steiter
tt'e Seibebaftung feine« Dienftpferte« oerbintfid) jn
machen. Da« Hauptefement ter Steueret ift: gute unt
jugerittene uferte; wo tie« feftft, ift äffe« ©elt bin*
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zwei bis vier Stunden verwendet werden, und wohl darf
man annehmen, daß der Eifer und die Intelligenz junger
Milizmänner vieles ersetzen und erzielen, was in
regulärem, gezwungenem Dienst nur mit der Länge der Zeit
erhalten wird; unsere bessern Contingente sprechen hie»

für. Der jährliche vorgeschlagene Zusammenzug der

Truppen, welcher stets aufs Ende der Rekruteninstruktion

fallen müßte, würde diese übrigens auch auf sechö

Wochen steigern, und alfo eine wichtige, ziemlich
genügende Nachhülfe gewähren. Einführung des deutschen
Commandos ist zweckmäßig und erleichtert den Dienst.
Die Repräsentanten der Waadtländer Cavallerie
widersprechen ihr nicht. Die deutsch-kommandirten Tessiner,
Unterwalliser, Freiburger ziehen sich gut aus der Sache,
und die Regimenter in fremden Diensten leisten den

Beweis, daß die Leute aller französischen Cantone sich

auch leicht an deutsches Commando gewöhnen.
4) Jährlicher Zusammenzug jedes Regiments für

sich zu einer Uebung von 14 Tagen. Marschtage und
einen Tag nach der Ankunft zur Revision der Pferdschätzung
ungerechnet. Zusammenzug beider Regimenter alle vier
Jahre zu einer ähnlichen Uebung. Für das Erstemal^
sogleich nach Einführung der neucn Organisation,
Zusammenzug aller Offiziere, Unteroffiziere und einer gewissen

Anzahl Soldaten (CadreS) zu einer Instruktion von
drei Wochen die Marschtage und einen Tag nach der

Ankunft ungerechnet.

Zu den Cadres soll kein Mann gezogen werden
dürfen, der nicht in seinem Kanton wenigstens einen
Rekrutenunterricht genossen hat.

Motive. Auch hier wird die Mäßigung unsrer
Anträge anerkannt werden. Das in Bezug auf die

Wünschbarkeit eines vereinten Rekrutenunterrichts
Angebrachte läßt sich ebenfalls auf den Zusammenzug der

Regimenter zu alljährigen Uebungen anwenden.
Außerdem wird nur in der Handhabung und Leitung

eines etwas bedeutenden Corps der höhere Offizier
und in Mitwirkung bei ähnlichen Uebungen der Offizier
und Soldat im allgemeinen die erforderliche Thätigkeit sich

aneignen und anschauliche Begriffe über daS Wesen
der Neiterei auffassen.

Der Zufammenzug beider Regimenter alle vier Jahr
würde die letzten Vortheile noch in einem höhern Grad
gewähren. Wir glauben, daß die Erlernung der Kunst:
für das Unterbringen, die Subsistenz und richtige
Leitung eines solchen Reitercorps zu sorgen, keine unwichtige

Sache sei, und es dem Lande besser fromme,
solches geschehe bis auf einen gewissen Grad im Frieden,
als wenn uns ein Nothfall hierin ganz unerwartet
überfiele, woraus dann höchst wahrscheinlich große Verwirrung

und schwere, entmuthigende Opfer erfolgen dürften.

Einberufung von Cadres für das Erstemal nach

Einführung der neuen Organisation, wird deshalb
vorgeschlagen, damit bei den schon bestehenden aber sehr

verschiedenartig instruirten Contingenten einmal ein Grund
zu gleichartiger Instruktion gelegt werde.

Nicht umsonst wurde die Bedingung aufgenommen,
daß kein ganz uninstruirter Mann unter diesen Cadres
seyn dürfte, da sonst wirklich zn besorgen stände, es
möchte hie und da die Gelegenheit benutzt werden wollen,
um nagelneue Rekruten ein bischen in die Schule zu
schicken.

5) Equipirung, Montirnng und Bewaffnung soll
sogleich nach Einführung der neuen Organisation in voll?
kommener Gleichförmigkeit durch ein eidgenössisches Depot
an Offiziere und Soldaten geliefert werden. Bei den
Anschaffungen soll Zulassung und Benutzung öffentlicher
Concurrenz Statt finden. Die Annahme der Equipirung
aus diesem Depot ist auch für die Offiziere verbindlich.
Rückwirkung auf schon equipirte Mannschaft findet keine

Statt.
Motive. Die Lieferungen werden besser seyn und

bedeutend wohlfeiler zu stehen kommen; auch den

Offizieren wird ihre Ausrüstung wesentlich erleichtert,
dadurch die Annahme solcher Stellen weniger erschwert.

Nur bei gleicher Equipirung und Ausrüstung kann
gleichförmiger Unterricht ertheilt werden.

Wir schlagen vor der Hand nicht diese oder jene
Uniform oder Equipirung, sondern nur Gleichförmigkeit

vor, damit jene lächerlichen Musterkarten von Uniformen,
worin unsere Viertels, halben und ganzen Compagnien
iu der Schweiz stecken, einmal verschwinden.

6) Jeder eidgenössische Cavallerist behält sein Pferd,
Unfälle ausgenommen, für die ganze Dienstzeit. Zum
Verkauf bedarf er die Einwilligung seines Chefs, und
erhält er sie, so ist er gehalten, sein neues Pferd auf
eigene Kosten unter von ihm zu bezahlender Aufsicht und
Anleitung dienstbrauchbar zuzureiten.

Motive. Obbenannte Bestimmungen sind schon

seit 1821 gesetzlich im Canton St. Gallen eingeführt;
im Kanton Bern besteht desgleichen schon seit Jahren
die Anordnung, daß der Reiter sein Pserd während
wenigstens vier Jahren behalten müsse. An beiden Orten

befand man sich wohl dabei, und die erfreulichsten
Folgen ergaben sich daraus für die Contingente dieser
Cantone.

In Zürich, das sonst in Beziehung auf Unterricht
sich so lobenswerth erzeigte, entbehrt man eine solche

zweckmäßige Verordnung und mit gerechtem Verdruß«
mußten dortige Offiziere neben ganz guten Pferden
auch ganz schlechte, untaugliche annehmen. In den

meisten andern Kantonen fehlt gleichfalls eine so wesentliche

Verfügung. Diesem Mangel haben wir vielleicht
eine der Hauptqucllen untauglicher, schlechter Cavallcristen
zuzuschreiben, nämlich den Umstand, daß Leute die kein

eignes Pferd besitzen, dennoch in die Cavallerie
aufgenommen werden.

Erfahrung beweist indessen, daß es bei weitem nicht
so schwer fällt, als es den Anschein hat, dem Reiter
die Beibehaltung seines Dienstpferdes verbindlich zu
machen. Das Hauptelement der Reiterei ist: gute und

zugerittene Pferde; wo dies fehlt, ist alles Geld hin-
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ausgeworfen, unt wollte man oorncmfid) b«er nieftt ftet»

fen, fo nügen aud) bie anbern SluSgoben nicht«.
7) gi'tr bie ßontingente affer Kantene ift bie Dienft*

jeit im eibgenöffifeften SunteSauSjitg auf 8 Saftre feft*
gefteflt.

Wotioe. ©oltaten einer gleicften SBaffe, eineS

gleichen ßorp«, unter gleieftem ßommanto fönnen nieftt

ungleiche Serpftt'cfttiingen ftaben. Die Ungerecfttigfeit te«
©cgent&eil« mare ju auffallent.

Sefteben in ben ßantonen Serbältniffe, welcfte tän*

gere ober fürjere Dienftjeit erforbem, fo fönnte jeber
ßanten turcft ben Sanbwebrbienft bie ©aefte an«g(eicften.

8) Siacft Slbtauf oon 15 geleifteten Dienftjabren im
SunteSauSjug ift ter ßooaflerie * Offijier befugt feinen
Stbfdjict ju forbern; tt'e o(S ©emet'ner unt Unteroffijier
geleifteten Dienfte werben tabei angercd)net.

Wotioe. Die Serfdjietenbeit ter cantonafen Ser*
febriften flößt allgemein ten SBunfcft ein, aueft ftier
©feicftfteöung ju erlangen. Der ßoooflerie * Dfftjier ftat
wegen Squipirung unt Haltung ber Dtenftpferbe be*

teutente Opfer ju bringen, unt eS ift fowobl billige
Stüdficftt afS webloerftantene Kfugfteit, nieftt bureft ott*

juläftige Seftt'mmungen »on fofeften ©teilen abjufcftreden.
9) SBir boten oben bte Slbroefenbcit eine« ettgenöf*

fifeben ßaoaflert'e*©tobS bebauert, unb fommen auf bie*

fen ©egenftant jurüd.
gür eine SBaffengattung, tt'e fo gonj befontere tyrat'

tit unt Kcnntuiffe erfteifeftt, wäre wahrhaftig tie Stuf*
fteflung eineS iftr eigenS gewitmeten ©tabS an feinem
?piage. SBir fortern t'bn nieftt jafttret'cft: ein Obrift,
oflenfaflS mit tem ©rate »on Srigabecommantant, unt
jwei Slbjutattten bürfen genügen, um bie oberfte Seitung
unt Stufficftt im grieten, bei eitgenöffifdjen Sfufgeboten
in gemiffen gaffen baft ein größeres, baft (feineres
ßommanbo jit führen. ES wäre tiefer ©tob jetenfoffS
eine notbwentt'ge WittefSperfen jwifeben ten et'tgenöfifcben
Obermifitärbebörben unt ten Stegimcnt«*ßommanbanten
wegen Snfpectionen, Sericftten :c. SBir ftaben bei Str*
tifef 1 tie Erörterung über tie tort erwähnten Sie'
gimentöftäbe bi« hieber oerfeboben, wo fie im« beffer
an ihrem ^3log fdjetnt.

Oftne in bai Detail ter ©rate unt ßompofition
eintreten ju wellen, fönnen wir tod) nieftt anter«, al«
Sftnen ten- ©egenftanb brt'ngftcft empfeftten. Die Sr»
riefttung oon SiegimentScftefS ftot gewiß überwiegenbe
Sortbeile im grieten wie im Krieg. Rn teit Sortfteifen
im grieben jäftlen wir beffere unb fräftigere Seitung be«

UnterricfttS, genauere Seauffidjtigimg offer ßontonS*
ßontingente jur Serbinterung bei St'nfcftteicften« oon
atterfei Wt'ßbrämften, Sereinfacftung be« jegt fo umftant*
(id)en Sied)nung«roefen«, intern ein unter Serontroort*
licftfrit unb Obbitt te« ßbef« aufgefteffter Siegiment«*
quartiermeifter aflet'n mit tem eitgenöffifcften Kommif*
fortate abrechnen fönnte. Die« fint aber noeft weit
wefentlicftere Sortfteile im Kriege.

3ft weiter im grieten, bei Uebungen unt 3ufawmen-

jügen, to« fröftige unt »erftäntige ßemmatito eine«'

ßftef« oon anerfannter ©efcftidlicftfeit unt midtärifeftem
Stuf, (fo wie iftn tie betreffente Seftörte wäftlen wirt),
»on großem SBertb: um wie oiel wicfttt'ger ift ter gleicher

Umftanb im Kriege! SiiemalS torf mon bei immer »er»

einjelt gewefenen deinem ßorpS oter SScatronS jene«
jum Erfolg fo ftödjft unentbcbrlid)e 3ufam«
menmirfen, jeneS »ertrauen«»olle Slnfeftlie»
ßen an einen ßftef erwarten, ten weber Offijiere
nod) ©oltaten je oorfter gefonnt unt gefeften ftaben,
ter iftnen erft im Woment ter ©efabr »orangefteltt rotrt.
Die nun »ereim'gteit fleincrn ßorpS werten einen foleften

ßbef mit Wißtrauen aufnehmen. Siele EScobrottS«

ßontmontonten werten ftbcftft ungerne iftre biSftertge
Oberfterrlicftfeit aufgeben, in ber Seglaubigung, man
hätte ihnen ten Oberbefehl anoertrauen fetten. Die
»erterblichften unt ärgerlt'd)ften StnciennetätS*©trcitig»
feiten unt Siad)tbeile afler Sfrt wären ju beforgen.
SBenn im grieten ter SiegimentSd)ef nur bei Sfntoß teS

ju jäftrttcften Uebungen jufammen gejogenen SiegimentS
einjuberufen märe, fo foffte er ftingegett jeberjeit mit
tem Duartiermeifter in Sfctioität gefegt merten, fe oft
jwei SScatronS ßaoallerie einer eibgenöffifeften Dioifion
jugetfteilt finb; benn jwei SScotronS bitten für unfere
Se'rftättntffe fchon eine ju wichtige ßorpSabtbeifitng,
a!S baß teffen Oberbefehl unb ßomptabilität tem blin»
ten 3ufaH ter Slnciennetät überfoffen werten bürfte.

Unmögdcft fönnen wir ftftdeßticft ben SBunfcft unter»
trüden, taß man mögft'cftft forgfäftig »ermeite, in
ter Siegel fleinere Slbtfteitungen ju jerfplittem a(S eine
SScatron. Hoffantltd) ift aber obneftin tie 3c't ter
»t'ertelS unt ftalben ßompagnien unt iftrer fonterbaren
Senugung ein für allemal »orbei.

10) Siecftnung« unt ©eltoerftältntffe. Sor»
erft folgt eine jiemlt'cfte genaue Serecftnung ter jur
»ergefcftlogenen Snftruftion, Uebung unt Stu«»
r ü ft u n g jährlich erforterdd)tn Koften ter jwei Siegi»
menter.

Koften ter Siefruten*3nftruftion. (gofgt
tie Serecftnung Siro. 1.*) 11,438 gr.

Koften ter jährlichen Uebung.
(Siro. 2.*) 36,598 gr.

Stu «ruftung«foften ter jährlich
eintretenten Wannfcftaft. (Serecft*

nung Siro. 3. *). 27,00agr.
Siecapitufation 75,036 gr.

Dagegen fteflen mir tt'e oon ten ßantonen bt'Sfter

beftrt'ttenen Koften für iftre ßaoaflerie * ßontingente naeft

*) SSBir glaubten bt'eft fpeeißjirten Strecbnungen, tte ein;
fad) au« tem bisherigen beroorgeftenb nidnS befonbete«
entftol'tn, roegfaffen ju bürfen, ba fie fo nur für tt'e be*
trtffenten Scherben, nieftt aber fnr ta« «pubfifum über*
ftaupt Sntereffe ftaben, D. St.
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ausgeworfen, und wollte man vornemlich hier nicht hei<

fen, so nützen auch die andern Ausgaben nichts.
7) Für die Contingente aller Kantone ist die Dienstzeit

im eidgenössischen Bundesauszug auf 8 Jahre
festgestellt.

Motive. Soldaten einer gleichen Waffe, eines

gleichen Corps, unter gleichem Commando können nicht
ungleiche Verpflichtungen haben. Die Ungerechtigkeit des

Gegentheils ware zu auffallend.
Bestehe» in den Cantonen Verhältnisse, welche

längere oder kürzere Dienstzeit erfordern, so könnte jeder
Canton durch den Landwehrdienst die Sache ausgleiche».

8) Nach Ablauf von 15 geleisteten Dienstjahren ini
Bundesauszug ist der Cavallerie - Offizier befugt feinen
Abschied zu fordern; die als Gemeiner und Unteroffizier
geleisteten Dienste werden dabei angerechnet.

Motive. Die Verschiedenheit der cantonale»
Vorschriften stößt allgemein den Wunsch ein, auch hier
Gleichstellung zu erlangen. Der Cavallerie-Offizier hat
wegen Equipirung und Haltung der Dienstpferde
bedeutende Opfer zu bringen, und es ist sowohl billige
Rücksicht als wohlverstandene Klugheit, nicht durch
allzulästige Bestimmungen von solchen Stellen abzuschrecken.

9) Wir haben oben die Abwesenheit eiues eidgenössischen

Cavallerie-Stabs bedauert, und kommen auf diesen

Gegenstand zurück.
Für eine Waffengattung, die so ganz besondere Praktik

und Kenntnisse erheischt, wäre wahrhaftig die
Aufstellung eines ihr eigens gewidmeten Stabs an seinem

Platze. Wir fordern ihn nicht zahlreich: ein Obrist,
allenfalls mit dem Grade von Brigadecommandant, und
zwei Adjutanten dürfen genügen, um die oberste Leitung
und Aufsicht im Frieden, bei eidgenössischen Aufgeboten
in gemissen Fällen bald ein größeres, bald kleineres
Commando z» führen. Es wäre dieser Stab jedenfalls
eine nothwendige Mittelsperson zwischen den eidgenösischen
Obermilitärbehörden und den Negiments-Commandanten
wegen Inspektionen, Berichten :c. Wir haben bei
Artikel 1 die Erörterung über die dort erwähnten Re-
gimentsstäbe bis Hieher verschoben, wo sie »ns besser

an ihrem Platz scheint.
Ohne in das Detail der Grade und Composition

eintreten zu wollen, können wir doch nicht anders, als
Ihne» den - Gegenstand dringlich empfehlen. Die
Errichtung von Regimentschefs hat gewiß überwiegende
Vortheile im Frieden wie im Krieg. Zu de» Vortheilen
im Frieden zählen wir bessere und kräftigere Leitung des

Unterrichts, genauere Beaufsichtigung aller Cantons-
Contingente zur Verhinderung des Einschleichens von
allerlei Mißbräuchen, Vereinfachung des jetzt so umständlichen

Rechnungswesens, indem ein unter Verantwortlichkeit

und Obhut des Chefs aufgestellter Regiments
quartiermeister allein mit dem eidgenössischen Kommissariate

abrechnen könnte. Dies sind aber noch weit
wesentlichere Vortheile im Kriege.

Ist weiter im Frieden, bei Uebungen und Zusammen

zügen, das kräftige und verständige Commando eineS

Chefs von anerkannter Geschicklichkeit und militärischem
Ruf, (so wie ihn die betreffende Behörde wählen wird),
von großem Werth: um wie viel wichtiger ist der gleiche
Umstand im Kriege! Niemals darf man bei immer
vereinzelt gewesenen kleinern Corps oder Escadrons jenes
zum Erfolg so höchst unentbehrliche
Zusammenwirken, jenes vertrauensvolle Anschließen

an einen Chef erwarten, den weder Offiziere
noch Soldaten je vorher gekannt und gesehen haben,
der ihnen erst im Moment der Gefahr vorangestellt wird.
Die nun vereinigte» kleinern Corps werden einen solchen

Chef mit Mißtrauen aufnehmen. Viele Escadrons-
Commandanten werden höchst ungerne ihre bisherige
Oberherrlichkeit aufgeben, in der Beglaubigung, man
hätte ihnen den Oberbefehl anvertrauen sollen. Die
verderblichsten und ärgerlichsten Anciennetäts-Streitigkeiten

und Nachtheile aller Art wären zu besorgen.
Wenn im Frieden der Regimentschef nur bei Anlaß des

zu jährlichen Uebungen zusammen gezogenen Regiments
einzuberufen wäre, so sollte er hingegen jederzeit mit
dem Quartiermeister in Activität gesetzt werden, so oft
zwei Escadrons Cavallerie einer eidgenössischen Division
zugetheilt sind; denn zwei EscadronS bilden für unsere
Verhältnisse schon eine zu wichtige Cvrpsabtheilung,
als daß dessen Oberbefehl und Comptabilisât dem blinden

Zufall der Anciennetät überlassen werden dürfte.
Unmöglich können wir schließlich den Wunsch

unterdrücken, daß man möglichst sorgfältig vermeide, in
der Regel kleinere Abtheilungen zu zersplittern als eine
Escadron. Hoffentlich ist aber ohnehin die Zeit der
Viertels und halben Compagnien und ihrer sonderbaren
Benutzung ein für allemal vorbei.

10) Rechnungs und Geld Verhältnisse. Vorerst

folgt eine ziemliche genaue Berechnung der zur
vorgeschlagenen Instruktion, Uebung und
Ausrüstung jährlich erforderlichen Kosten der zwei
Regimenter.

Kosten der Nekruten-Jnstruktion. (Folgt
die Berechnung Nro. 1. *) 11,438 Fr.

Kosten der jährlichen Uebung.
(Nro. 2.*) 36,598 Fr.

Ausrüstungskosten der jährlich
eintretenden Mannschaft. (Berechnung

Nro. 3. *). 27.006. Fr.
Recapitulation 75,036 Fr.

Dagegen stellen wir die von den Cantonen bisher
bestrittenen Kosten für ihre Cavallerie - Contingente nach

") Wir glaubten diese specifizirten Berechnungen, die
einfach aus dem bisherigen hervorgehend nichts besonderes
enthalten, weglassen zu dürfen, da sie so nur für die
betreffenden Behörden, nicht aber für da« Publikum
überhaupt Interesse haben, D. R.
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Den un« au« ten ßantonen Rürid) unt ©t. ©allen ju*
gefommenen Siott'jen fint wir berechtigt anjunehmen,
baß im Durcftfeftnitt unt auf« aflermäßt'gfte berechnet
tt'e SfuSrüftung«» unt 3nftruftion«foften einer ßom*
pagnt'e per Saftr auf 3,500 gr. ju fteben fommen,
alfo 11'4 ßompagnien a 3,500gr. auf 40,250gr., fo*
mit tt'e Serwirfficbung unferer Sorfdftäge einen jäftr*
(icften Weftrfoften oon 34,786 gr. erfortern würte.

Setenfen wir nun, taß bei tem termalt'gen ©ach»

beftant 40,250 gr. au«gegeben werten für ein ßorp«
»on 736 Wann ©tärfe, teffen allgemeine Untauglicbfeit
mir erwiefen ju ftaben glauben, taß aber mit einer
Webrau«gobe »on 34,7S6 gr. ein toppelt fo ftarfe«
ßorp« »on 1440 Wann aufgefteflt werten fönnte, auf
meld)e« ta« Sant mit einiger 3u»erficftt bauen türfte:
fo wirt jeter ©djroeijer, tem tie Sertftet'tigung te«
Sateriant« eine ernfte unt wiefttige SlngeJegenbeit ift,
jugeben, taß wir t'bm fein ju fchwere« Opfer jumutben.

Sifligerweife türfte ten Kantonen, tie nun ohnehin
mehr Wannfcbaft unt uferte ju fteflen hätten, tie Sra*
gung oermebrter Unfoftcn nicht oufgebürtet werten, unt
te«bafb würten wir »orfd)(ogen:

Daß fotehe fein größere« ©eltfontingent .an bie

ßentralfoffe ju (eiften hätten, ä(« eine iftren bi«ber
für ßaoaflerie gehabten 3fu«goben ungefähr g(eid)fom*
mente ©umme, — taß aber ter Ueberfdjuß turd) tie
eitgenöffifefte ßentrafcoffe beftritten merten foflte, wobei
tann aud) tie jegt für tiefen 3wed nieftt« feiftenteji Kantone
in biflige Witteitenfdjaft gejogen würten.

Unfere Slufgabe ift nun erfüllt. SBir unt mit un«
ta« ganje ßorp« ter fcftweijerifcften ßaoaflerie btt'den

mit »oflftem 3utrauen auf Sie, boeboerebrte Herren,
unt erwarten »on iftnen Unterftügnng unt Seförterung
einer guten unt fo(gereid)en ©aefte.

HocftacfttungSoofl jeieftnen im Siamen unt au« Stuf«

trog naeftbenannter ßa»afferie*Offt'jiere:
Sig. Slum, Sig. 3-©Sin ter Egg,

ßa»al(erie*0berftlieutenant, ßaoafferie* Wajor,
ßanton Rürid). ßanton ©t. ©äffen.

Sig. 3.3?. Holjftolb, Sig. 3. 3- Äeffn,
ßaoofferie * Wajor, ßaoafferie * Hauptm.,

ßanton Rütid). ßanton St. ©aden.

Siamenäoerjeicftniß
ber am 3. Wärj an ter Kreujftroße »erfammelt ge»

wefenen Offijiere.
Kanton Slargau. Oberftd'eutenantHerjog,Oberft*

fieutenant ©ut'tter, Hauptmann SBeber, Dberfieutenant
Stoftr, Sieutenant ©roßmann, Sieutenant ©uttermeifter,
Snftr. Döbefi.

Kanton Safef. Oberlteutenant Reüer, ©tngeifen,
Sieutenant Hägfer.

Kanton Sern. WajorStnfer, Hauptmann Watft»,
Hauptmann ©erber, Hauptmann Wiefcfter, Oberlieut.
Wofer, Sieutenant Sogef.

Kanton Sujern. Sieutenant ©egeffer.
Kanton ©olothurn. Hauptmann ©räßli.

£efoetifrf)e ÜÄtKtdrjeitf^rift^

Kanton St. ©allen. Wajor Sin ber Egg, Haupt«
mann Kefln.

Kanton SBaatt. Hauptmann Wange, Ober*
fieutenant Wiebaut.

Kanton Rürid). Oberftfieutenant Sfum, Wajor
Hofjftalb.

* »
*

Stuf tie .oorftebente St'ngabe ftot tfe eitgenöffifefte
Wtlitärauffieftt«bebörte in 3üricft unterm 22. Wärj t.
3* fotgentermaßen geantmortet:

Herr Oberftlieutenant! Der eibgenöffifeften Wilitär*
Sfuffid)t«beftörte ift in ihrer heutigen ©igung to« oen
iftnen unb ten Herren ßaoofferie * Wojor« Hofjhalb unt
Sfntcr*ßgg, unt ßaoaflerie Hauptmann Kefl» unter*
jeieftnete »on 23 fcftweijerifcften Kaoaflerie* Offtjieren
gemeinfcftaftücft berotftene Wemotre über Serbefferung
ter feftmet'jerifcften ßaoafferie »orgefegt werten»

Sntem fte oon tiefer Wittfteifung mit Sntereffe
Kenntnt'ß nehmen wirt, beet'ft ficft tte Wilitär*3lufffcbt«s
bebörte, 3ftnen ten Empfang terfelben anjujrigen, unt
©ie tabei ju oerfid)ern, taß fie in foldjer einen böcftft
(oben«wertben Eifer, jur Serbefferung ter fo wichtigen
SBaffe ter steiterei möglt'cftft bet'jutragen, erfenne; fie
mact)t fich« taber auch J" einer ihr fehr angenehmen

Obliegenheit, ihnen ju Hanten ter bejeieftneten Offijt'er«
tarüber iftr befontere« SBoftfgefoflen <ju bejetgen.

SBomit fie tiefen Sfnfaß tann nod) benugt, ©ie Herr
Oberftlieutenant ihrer au«gejeicftneten Hocftacfttung ju
»erfieftern. Die eibgenöffifefte Wilitär*Slufficftt«bebörbe.

3n teren Siamen:
Der eibg. Krieg«fecretär, Der Sfmtgburgermeifter te«

Sig. Setter. et'tg. Sorort«,
Sig. 3. W. Hirjel.

Sin ten ?)errn ßaoaderie*Oberft Sieutenant Sfum
in SBintertftur.

Sfucft in ©raubünten bittet ficft naeft tem Sor«

gang meftrerer antem ßantone ein Offijier««
Serein. Sin »oriäufigemannter S(u«fcftuß, beftebent
au« ten Herren Oberftlieutenant ßaftifdj, Wojor
Satner unt Hauptmann ßonftantt'n »on 3 e ff in, bat
in einem faeftgemäßen Programm furj ten Rwed ter
Sereinigung auSgefprocften, unt e« ift öffentd'cfte Sin*
(atung an aüe eibgenöffifeften unb Wift'joffijiere te«
ßanton« ju einer ©enerafoerfommfung auf ten ^fingft*
montag tiefe« Saftr« naeft ßbur ergongen. — Wöcftten
feie tann Serfammetten nieftt unterfaffen, unter iftre
©tatuten aueft einen ^Paragraphen aufjuneftmen, ter
iftren^Berein mit tem eitgenöffifcften Wi(ttär*Serein •

in Serbintung bringt, Damit auf Den ©eift De« 31 ft*
gemeinoaterfänDt'fcften fefton in Der ©runDtage

"tiefe« neuen aefttbaren Unternehmens bt'ngewtefen wirt.
— Sfücftt« oftne iftn, Slffe« mit iftm.

19.

— 141 —

den uns aus den Cantonen Zürich und St. Gallen zu«
gekommenen Notizen sind wir berechtigt anzunehmen,
daß im Durchschnitt und aufs allermäßigste berechnet
die Ausrüstungs- und Jnstruktionskosten einer
Compagnie per Jahr auf 3,500 Fr. zu stehen kommen,
also 11V, Compagnien à 3,500Fr. auf40,250Fr.,
somit die Verwirklichung unserer Vorschläge einen
jährlichen Mehrkosten von 34,786 Fr. erfordern würde.

Bedenken wir nun, daß bei dem dermaligen
Sachbestand 40,250 Fr. ausgegeben werden für ein Corps
von 736 Mann Stärke, dessen allgemeine Untauglichkeit
wir ermiesen zu haben glauben, daß aber mit einer
Mehrausgabe von 34,786 Fr. ein doppelt so starkes

Corps von 1440 Mann aufgestellt werden könnte, auf
welches das Land mit einiger Zuversicht bauen dürfte:
so wird jeder Schweizer, dem die Vertheidigung des

Vaterlands eine ernste nnd wichtige Angelegenheit ist,
zugeben, daß wir ihm kein zu schweres Opfer zumuthen.

Billigerweise dürfte den Kantonen, die nun ohnehin
mehr Mannschaft und Pferde zu stellen hätten, die

Tragung vermehrter Unkosten nicht aufgebürdet werden, und
deshalb würden wir vorschlagen:

Daß solche kein größeres Geldkontingent ^n die

Centralkasse zu leisten hätten, als eine ihren bisher
für Cavallerie gehabten Ausgaben ungefähr gleichkommende

Summe, — daß aber der Ueberschuß durch die
eidgenössische Centralcaffe bestritten werden sollte, wobei
dann auch die jetzt für diesen Zweck nichts leistendim Kantone
in billige Mitleidenschaft gezogen würden.

Unsere Aufgabe ist nun erfüllt. Wir und mit uns
daS ganze Corps der schweizerischen Cavallerie blicken

mit vollstem Zutrauen auf Sie, hochverehrte Herren,
und erwarten vvn ihnen Unterstütznng und Beförderung
einer guten und folgereichen Sache.

Hochachtungsvoll zeichnen im Namen und aus Auftrag

nachbenannter Cavallerie-Offiziere:
8ig. Blum, 3iZ. I. G. An der E g g,

Cavallerie-Oberstli'eutenant, Cavallerie-Major,
Canton Zürich. Canton St. Gallen.

8ijz. I. R. Holzhalb, Sizz. I. I. Kelly,
Cavallerie - Major, Cavallerie - Hauptm.,

Canton Zürich. Canton St. Gallen.

Namensverzeichniß
der am 3. März an der Kreuzstraße versammelt ge¬

wesenen Offiziere.
Kanton Aargau. Oberstlieutenant Herzog,

Oberstlieutenant Suitter, Hauptmann Weber, Oberlieutenant
Rohr, Lieutenant Großmann, Lieutenant Suttrrmeister,
Znstr. Döbeli.

Kanton Basel. Oberlieutenant Zeller, Srngeisen,
Lieutenant Hägler.

Kanton Bern. Major Ryser, Hauptmann Math»,
Hauptmann Gerber, Hauptmann Miescher, Oberlieut.
Moser, Lieutenant Vogel.

Kanton Luzern. Lieutenant Segesser.
Kanton So loth urn. Hauptmann Gräßli.
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Kanton St. Galle». Major Ander Egg,Hauptmann

Kelly.
Kanton Waadt. Hauptmann Wange,

Oberlieutenant Michaud.
Kanton Zürich. Oberstlieutenant Blum, Major

Holzhalb.

Auf die vorstehende Eingabe hat dle eidgenössische

Militäraufsichtsbehörde in Zürich unterm 22. März d.

I. folgendermaßen geantwortet:
Herr Oberstlieutenant! Der eidgenössischen Militär-

Aufsichtsbehörde ist in ihrer heutigen Sitzung das von
ihnen und den Herren Cavallerie-Majors Holzhalb und

Ander-Egg, und Cavallerie Hauptmann Kelly
unterzeichnete von 23 fchweizerischen Kavallerie-Offizieren
gemeinschaftlich berathene Memoire über Verbesserung
der schweizerischen Cavallerie vorgelegt werden.

Indem sie von dieser Mittheilung mit Interesse
Kenntniß nehmen wird, beeilt sich die Militär-Aufsichtsbehörde,

Ihnen den Empfang derfelben anzuzeigen, und
Sie dabei zu versichern, daß sie in solcher einen höchst

lobensmerthen Eifer, zur Verbesserung der so wichtigen
Waffe der Reiterei möglichst beizutragen, erkenne; sie

macht sichs daher auch zu einer ihr sehr angenehmen

Obliegenheit, ihnen zu Handen der bezeichneten Offiziers
darüber ihr besonderes Wohlgefallen Hu bezeigen.

Womit sie diesen Anlaß dann noch benutzt, Sie Herr
Oberstlieutenant ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu
versichern. Die eidgenössische Militär-Aufsichtsbehörde.

In deren Namen:
Der eidg. Kriegssecretär, Der Amtsburgermeister deS

LiiZ. Letter. eidg. Vororts,
8iß. I. M. Hirzel.

An den Herrn Cavallerie-Oberst Lieutenant Blum
in Winterthur.

Auch in G raub und en bildet sich nach dem Vorgang

mehrerer andern Cantone ein Offiziers»
Verein. Ein vorläusigernannter Ausschuß, bestehend

aus den Herren Oberstlieutenant Caflisch, Major
Ladn er und Hauptmann Constantin von Je kl in, hat
in einem sachgemäßen Programm kurz den Zweck der
Vereinigung ausgesprochen, und es ist öffentliche
Einladung an alle eidgenössischen und Milizoffiziere des

Cantons zu einer Generalversammlung auf den Pfingstmontag

diefes Jahrs nach Chur ergangen. — Möchten
die dann Versammelten nicht unterlassen, unter ihre
Statuten auch einen Paragraphen aufzunehmen, der

ihren Verein mit dem eidgenössischen Militär-Verein '
in Verbindung bringt, damit auf den Geist des All«
gemeinvaterländischen schon in der Grundlage

"diese« neuen achtbaren Unternehmens hingewiesen wird.
— Nichts ohne ihn, Alles mit ihm.
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